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(£ifenbaï)m)erïeï)r
Stilette für (Einjelretfen

1. Stilette einfacher Jyaljrt, gültig 2 Soge, teine Ser«
längetung.
2. Stilette für Sin« ttttb Südfahrt, gültig 10 Sage, 25 %
©rmäßigung. Serlängerung auf 17 ober 24 Sage gegen
Suf3aßlung
3. aBinter=Sonntagsbillette, gültig sur Eiinfaßtt Sams«
tag/Sonntag unb 3ur Südfaßrt Sonntag/SSontag. Saie :

©infacß für Setour, minbeftens jebod) gr. 5.— in 2. 511.

Serlängerung auf 10,17 ober 24 Sage gegen Sufäaßlung.
4. IRuttöfaljrtbillefte, für beftimmte Sunbreifen, mit
ober oßne ©htbe3ug non Slanberftreden, gültig 10 Sage,
ca. 25 % ©rmäßigung. Serlängerung ber ©eltungsbauer
toie Setourbillette.
5. gerienbillette, für Sunb« ober reine 5f)in» unb Süd«
fal)rteit, gültig 1 9J!onat. Serlängerung um ein», 3toei»
ober breimal 10 Sage (Suf3aßlung in 2.511. gr. 5.— pro
9Jial). Sas getieubület ift etroas teurer als bas Setour«
billet, berechtigt jebod) 3um Sejug oon 5 Susflugsbilletten
3U ftarl ermäßigten Steifen (Saßn,Scßiff unb Softauto).
Sie bürfen einen 51reis oon 40 km um ben SBoßnort bes
Seifenben nidjt berühren. 3ufaß!artettfür je brei coeitere
Ülusflugsbillette 3U ermäßigten; Sreis (Sreis: gr. 4.—
für bie 2. 511.).

Sillette für ©ruppenreifen
6. gamilienreifen. Stenn an ber Seife minbeftens Sater
unb Slutter unb ein 51inb unter 25 gaßren b3to. Sater
ober Slutter unb 3toei51inber unter 25 gaßren teilnehmen,
toirb auf ©runb eines befonberenîlustoeifes, ber an ben
Sillettfd)alteru erßältlid) ift, eine gaßroergünftigung
geutäßrt.
7. ©efellfdjaften. Start oerbilligte Sillette für beliebige
Seifenbengruppen oon toenigftens 8 ifterfonen, gültig
10 Sage. Siöglid)teit 3ur ein3elßin« ober Südreife. ©s
tonnen aud) Schiffs» unb Sutoftreden einbe3ogen roerben.

8. Schulen unb anertonntc gugenöoereinigungen. llJiin-
beftbeteilig.ung 7 Scßiiler unb 1 fießter ober £eiter.

Slbonnemente
9. Stredenabonnemente, allgemein erßältlid) :

- Serie 10, perfönlicß, für unbefd)räntte gaßrten;
- Serie 11, perfönlicß, für täglich 1 5jin« unbSüdfaßrt;
- Serie 15, unperfönlicß,.für 20einf. gaßrten in 3 Ston.;
- Serie 16, perfönlicß, für 10 §in» unb Südfaßrtcn in

3 Slonaten ;

- Serie 18, perfönlicß,für 5§in«u.Südfaßrtenin33Jlon.
©rßältlicß gegen befonberen Sustoeis für Scßüler unb
fießrlitige:
- Serie 20, perfönlicß, für unbefcßräntte gaßrten;
- Serie 26, perfönlicß, für 10 §in= unb Südfaßrten in

3 Stonaten.
©rßältlicß für Arbeiter:
- Serie 30, perfönl.roerttägl.,fürunbefd)räntte gaßrten;
- Serie 31, perfönlicß, ruerttägl., für l§in» u. Südfaßrt.

10. ©eneralabonnemente, 1 Slonat gültig, tonnen burdß
§in3ulöfung unmittelbar anfcßließenber Säten für ein
gaßr fortgefeßt toerben. Sucß barbe3aßlte gaßresabon»
nemente. Sie berechtigen auf bem gansen SSS»Seß
unb bem oon meßr als 60 ton3effionierten Saßn» unb
Scßiffaßrtsunterneßmungen 3U beliebigen gaßrten. Suf
benmeiften bem ©eneralbereicß nicßt angeßörenben Serg»
unb Souriftenbaßnen fotoie auf ben meiften Sutomobil»
linien berechtigen fie 3um Sesug oon ßalben Silletten.
11. $albtaxabonnemente, gültig 1, 3 unb 12 Slonate.
Sie bered)tigen 3U unbefcßräutten gaßrten mit ßalben
Silletten beliebiger 51Iaffe auf einem Seß oon runb
14 000 km Saßn», Scßiffs« unb Sutomobillinien. Da3U
tonnen beliebig 3ufaßtarten mit 5 unb 10 ©eneral»
abonnementstagen 3ugelöft toerben, bie an ben ein3elnen
frei roäßlbaren Seifetagen 3U unbefcßräntten gaßrten
toie bas ©eneralabonnement, bered)tigen.
12. Setiabonnemente, gültig 3 Sionate, oerlängerbar
mit oierteljäßrlicßen Säten bis 3U einem gaßr. (Es toerben
aud) barbe3aßlte gaßresabonnemente ausgegeben. Sie
berechtigen für ein Seß, bas ber Seifenbe felbft beftimmt,
minbeftens aber für 100 km, 3U beliebigen gaßrten.
13. Sermietung oon gaßrräbern. Die Seifenben tonnen
bei getoiffett Stationen ber SSS unb einiger ton»
3effionierten Saßnunterneßmungen gaßrräber mieten.
Säßere Sustunft erteilen bie Stationen.

Seifegepäd unb (Expreßgut
14. Seifegepäd (Saffagiergut). Sufgabe bis tur3 oor
Slbfaßrt bes näcßften 3uges. graeßt für minbeftens
10 kg ungeaeßtet ber 2tn3aßl 51oIIi. Seförberung mit
ipetfonen» unb Scßnelßpigen. Scßnellfte Seförberungs«
art. Die graeßt muß oom Sufgeber beäaßlt toerben.
15. (Expreßgut. (Es toirb bie gleicße graeßt erßoben toie für
©epäd. Seförberung mit 1ßerfonen3ügen. Sbreffierung
an einen beftimmten(Empfänger mitbefonberem gelbem
Sbreßformular. ©s toerben als (Expreßgut nur ©egen»
ftänbe, bie fieß für ben rafeßen ©in« unb Suslab eignen,
angenommen. Die grad)t muß oom Sufgeber be3aßlt
toerben. Sacßnaßmebelaftung suläffig.

©üter
16. (Eilgut. Safcßefte Seförberungsart für ©üter, bie
nicßt als ©xpreßgut aufgegeben toerben. gracßt3aßlung
burdj ben Serfenber ober (Empfänger. Sufgabe mit ©il»
gutfraeßtbrief. Seförberung mit ijterfonen» unb ©ilgüter«
3ügen. Sacßnaßmebelaftung suläffig.
17. graeßtgut. Sefonbers geeignet für nicßt bringenbe
Senbungen. Sufgabe mit gracßtgutfracßtbrief. Se»
förberung mit ©üte^ügen. gracßt3aßlung_ burd) ben Ser»
fenber ober ©mpfänger. Sacßnaßmebelaftung 3uläffig.
18. Saßn=(Eamionnage=$ienft (BCD). Durcß biefen
Dienft toerben ca. 5000 Ortfcßaften unb Steiler in ber
Scßtoei3 an bie birefte Saßn»Sbfertigung oon ©xpreß»
gut, ©ilgut unb graeßtgut angefeßloffen.
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Eisenbahnverkehr
Billette für Einzelreisen

1. Billette einfacher Fahrt, gültig 2 Tage, keine Ver-
längerung.
2. Billette für Hin- und Rückfahrt, gültig 10 Tage, 25
Ermässigung. Verlängerung auf 17 oder 21 Tage gegen
Aufzahlung
3. Winter-Sonntagsbillette, gültig zur Hinfahrt Sams-
tag/Sonntag und zur Rückfahrt Sonntag/Montag. Tare:
Einfach für Retour, mindestens jedoch Fr. ô.— in 2. Kl.
Verlängerung auf 1V, 17 oder 21 Tage gegen Aufzahlung.
1. Rundfahrtbillette, für bestimmte Rundreisen, mit
oder ohne Einbezug von Wandcrstrecken, gültig 10 Tage,
ca. 25 ^ Ermässigung. Verlängerung der Geltungsdauer
wie Retourbillette.
5. Ferienbillette, für Rund- oder reine Hin- und Rück-
fahrten, gültig 1 Monat. Verlängerung um ein-, zwei-
oder dreimal 10 Tage (Aufzahlung in 2. Kl. Fr. 5.— pro
Mal). Das Ferienbillet ist etwas teurer als das Retour-
billet, berechtigt jedoch zum Bezug von 5 Ausslugsbilletten
zu stark ermäßigten Preisen (Bahn,Schiff und Postauto).
Sie dürfen einen Kreis von 10 lcw um den Wohnort des
Reisenden nicht berühren. Zusatzkarten für je drei weitere
Ausflugsbillette zu ermäßigtem Preis (Preis: Fr. 1.—
für die 2. Kl.).

Billette für Gruppenreisen
li. Familienreisen. Wenn an der Reise mindestens Vater
und Mutter und ein Kind unter 25 Jahren bzw. Vater
oder Mutter uud zwei Kinder unter 25 Jahren teilnehmen,
wird auf Grund eines besonderen Ausweises, der an den
Billettschaltern erhältlich ist, eine Fahrvergünstigung
gewährt.
7. Gesellschaften. Stark verbilligte Billette für beliebige
Reisendengruppen von wenigstens 8 Personen, gültig
10 Tage. Möglichkeit zur Einzelhin- oder Rückreise. Es
können auch Schiffs- und Autostrecken einbezogen werden.
8. Schulen und anerkannte Iugendvereinigungen. Min-
destbeteiligung 7 Schüler und 1 Lehrer oder Leiter.

Abonnemente
9. Streckenabonnemente, allgemein erhältlich:
- Serie 10, persönlich, für unbeschränkte Fahrten?
- Serie 11, persönlich, für täglich 1 Hin- und Rückfahrt?
- Serie 16, unpersönlich, für 20eins. Fahrten in 3Mon.?
- Serie 16, persönlich, für 10 Hin- und Rückfahrten in

3 Monaten?
- Serie 18, persönlich,für 5Hin-u.Rückfahrtenin3Mon.
Erhältlich gegen besonderen Ausweis für Schüler und
Lehrlinge:
- Serie 20, persönlich, für unbeschränkte Fahrten?
- Serie 26, persönlich, für 10 Hin- und Rückfahrten in

3 Monaten.
Erhältlich für Arbeiter:
- Serie 30, persönl.werktägl.,fürunbeschränkte Fahrten?
- Serie 31, persönlich, werktägl., für 1 Hin-u. Rückfahrt.

10. Generalabonnemente, 1 Monat gültig, können durch
Hinzulösung unmittelbar anschließender Raten für ein
Jahr fortgesetzt werden. Auch barbezahlte Jahresabon-
nemente. Sie berechtigen aus dem ganzen SBB-Netz
und dem von mehr als 6V konzessionierten Bahn- und
Schiffahrtsunternehmungen zu beliebigen Fahrten. Auf
denmeisten dem Generalbereich nicht angehörenden Berg-
und Touristenbahnen sowie auf den meisten Automobil-
linien berechtigen sie zum Bezug von halben Billetten.
11. Halvtazabonnemente, gültig 1, 3 und 12 Monate.
Sie berechtigen zu unbeschränkten Fahrten mit halben
Billetten beliebiger Klasse auf einem Netz von rund
11000 Irin Bahn-, Schiffs- und Automobillinien. Dazu
können beliebig Zusatzkarten mit 5 und 10 General-
abonnementstagen zugelöst werden, die an den einzelnen
frei wählbaren Reisetagen zu unbeschränkten Fahrten
wie das Eeneralabonnement, berechtigen.
12. Netzabonnemente, gültig 3 Monate, verlängerbar
mit vierteljährlichen Raten bis zu einem Jahr. Es werden
auch barbezahlte Jahresabonnemente ausgegeben. Sie
berechtigen für ein Netz, das der Reisende selbst bestimmt,
mindestens aber für 100 Icm, zu beliebigen Fahrten.
13. Vermietung von Fahrrädern. Die Reisenden können
bei gewissen Stationen der SBB und einiger ton-
zessionierten Bahnunternehmungen Fahrräder mieten.
Nähere Auskunft erteilen die Stationen.

Reisegepäck und Expreßgut
11. Reisegepäck (Passagiergut). Aufgabe bis kurz vor
Abfahrt des nächsten Zuges. Fracht für mindestens
10 lcg ungeachtet der Anzahl Kolli. Beförderung mit
Personen- und Schnellzügen. Schnellste Beförderungs-
art. Die Fracht muß vom Aufgeber bezahlt werden.
15. Expreßgut. Es wird die gleiche Fracht erhoben wie für
Gepäck. Beförderung mit Personenzügen. Adressierung
an einen bestimmten Empfänger mit besonderem gelbem
Adreßformular. Es werden als Expreßgut nur Gegen-
stände, die sich für den raschen Ein- und Auslad eignen,
angenommen. Die Fracht muß vom Aufgeber bezahlt
werden. Nachnahmebelastung zulässig.

Güter
16. Eilgut. Rascheste Beförderungsart für Güter, die
nicht als Expreßgut aufgegeben werden. Frachtzahlung
durch den Versender oder Empfänger. Aufgabe mit Eil-
gutfrachtbrief. Beförderung mit Personen- und Eilgüter-
zügen. Nachnahmebelastung zulässig.

17. Frachtgut. Besonders geeignet für nicht dringende
Sendungen. Aufgabe mit Frachtgutfrachtbrief. Be-
förderung mit Güterzügen. Frachtzahlung durch den Ver-
sender oder Empfänger. Nachnahmebelastung zulässig.
18. Bahn-Camiounage-Dienst (SLO). Durch diesen
Dienst werden ca. 5000 Ortschaften und Weiler in der
Schweiz an die direkte Bahn-Abfertigung von Expreß-
gut, Eilgut und Frachtgut angeschlossen.
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